
Wegfall der Einkünftegrenze bei volljährigen Kindern 
 
Kindergeld und steuerliche Vergünstigungen wie Kinderfreibeträge, Ermittlung der 
zumutbaren Eigen-belastung, Schulgeld oder Riester-Zulagen werden bei volljährigen 
Kindern ab dem Veranlagungszeitraum 2012 ohne Einkommensgrenze gewährt. 
Dementsprechend verzichten Familienkasse und Finanzamt bei der Festsetzung des 
Kindergelds oder der steuerlichen Berücksichtigung der volljährigen, in Ausbildung 
befindlichen Kinder zukünftig auf eine Einkommensprüfung, d.h. die Eltern müssen 
sowohl im Rahmen des Kindergeldantrags als auch bei der Einkommensteuer-Erklärung 
die Einkünfte und Bezüge ihrer volljährigen Kinder nicht mehr detailliert ermitteln und 
angeben. 
 
Eine schädliche Erwerbstätigkeit kann nur noch nach Abschluss einer erstmaligen 
Berufsausübung und eines Erststudiums oder in einer Übergangszeit zwischen zwei 
Ausbildungsabschnitten vorliegen, oder wenn eine Berufsausbildung mangels 
Ausbildungsplatzes nicht begonnen oder fortgesetzt werden kann. Unschädlich ist aber, 
wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit unter 20 Stunden liegt oder es sich um 
ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis bzw. einen sog. Ein-Euro-Job handelt. 


